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v Zum hundertjährigen Bestand
des Wessenbergischen Konkordates

im Kanton Luzern.
Quod semel dictum est slabilisquo rerum
Terminus scrvot, bona jam peiactis

Jungite fata. lior. Ourm. seecul.

Am 19. Februar 1906 werden hundert Jahre verflossen
sein, seitdem zwischen dem Bevollmächtigten der Luzerner
Regierung, Peter Genhart, und Generalvikar Wessenberg,
Namens des Kurfürsten und Primas von Deutschland, Karl
Theodor Dalberg in seiner Eigenschaft als Bischof von
Konstanz das vielgenannte Konkordat «Uebereinkunft in
geistlichen Dingen« abgefasst wurde, aut dem das neuere
Luzernische Staatskirchenrecht hauptsächlich fusst. Auch von
ihm könnte man sagen, von der Parteien Gunst verzerrt, ist es
sehr verschieden beurteilt worden. Rom hat es mit Breve vom
28. Februar 1807 scharf verurteilt; infolge der dadurch
hervorgerufenen Kämpfe musste das damalige Haupt der
Regierung, Schultheis Krauer, wegen einer scharfen, den
Nuntius Testaferrata beleidigenden Grossratsrede eine
Entschuldigung vorbringen. In seinem Gefolge sah Luzern das
«Priesterhaus» in Mariahilf unter der Leitung des
rationalisierenden deutschen Theologen und Orientalisten Dereser,
sah allerlei kirehenpolitische Staatsaktionen mit derregierungs-
rätlichen Austreibung des Theologiestudenten Michael Groth,
weil er sich der Richtung Deresers nicht hatte fügen wollen
und dessen Wegzug unter dem demonstrativen Ehrengeleite
der Studierenden und vieler Bürger bis an die Landesgrenze
ins Freiamt. Auf der andern Seite muss anerkannt werden,
dass die Uebereiukuntt trotz der Ueberschreitung ihrer
Rechte manche Uebelstände abgestellt, Stifte und Pfarrwahlen
dem Volke näher gebracht und wohl aufrichtig Förderung
des religiösen Lebens gewollt hat. So vielfach das Konkordat
bis in die neueste Zeit aus formellen Gründen und wegen
einzelner Bestimmungen, welche vornehmlich geistliche Aemter
völlig von der weltlichen Regierung abhängig machen,
angegriffen wurde, kann nicht bestritten werden, dass z. B. die
^iariahilfkirche nach ihrer gesetzlichen t^eite nur durch das

staatliche Oberaufsichtsrecht gerettet wurde. Heute nach

hundert Jahren sollte eine ruhigere und objektivere Würdigung
eher möglich sein.

Dem Konkordat ist der Charakter der Zeit auf die

Stirne gedrückt. Es ist die Mediationszeit, ein Uebergang

von der Revolution und Helvetik mit ihrer schroffen

Bekämpfung und Unterdrückung der Kirche unter den Staat

zu wieder geordneten Verhältnissen, wo man Religion und

Kirche als nötig erachtet, wie es Napoleon für Frankreich
erkannt hatte. Auch in diesen Dingen hat der grosse Corse

in der Schweiz einen entscheidenden Einfluss. Wessenberg

nicht weniger als die Regenten bekamen jeweilen Wmd in
ihre Segel, je nachdem Frankreichs Machthaber gelaunt war.
[tas Konkordat Wessenbergs mit der Luzerner Regierung

war nur ein Glied in der Reihe seiner nationalen und
rationalisierenden kirchliehen Bestrebungen, wie das Seminar

iinjyieersbwg, die Uugüitigerkläruug von Ehedispensen, die

vom Nuntius ohne Begrüssung des Bischofs ausgestellt wurden,
die geplante Aufhebung der Klöster Werthenstein und
Bathausen.

Es kann wohl nicht bestritten werden, dass Wessenberg
und die damalige Regierung die Religion und Kirche zu
fördern glaubten, aber ihre Auflassung von Religion und
Kirche war eine unrichtige. Wessenberg wie seine Helfer,
Thaddäus Müller und Pfr. Keller in Aarau waren stark
rationalistisch gesinnt. Die Religion war ihnen fast nur Gemütssache,

ihre Hauptaufgabe sahen sie in der einseitigen Predigt
von Humanität, Gemeinnützigkeit, Aufklärung und einer
Utilitätssittlichkeit. Dereser erklärte die Wunder Christi in
der Weise der seichtesten Aufklärung, abgesehen davon,
dass er im Elsass den verbotenen Eid auf die Verfassung
der revolutionären Regierung abgelegt hatte und dadurch

verdächtig war. Die Kirche vollends sah man als menschliche

Anstalt, gegründet zum Zweck der Bildung, Humanität und

Sittlichkeit, an. Soviel als möglich suchte man das Ueber-
natürliche abzuschaffen oder zu umgehen; das Kirchenrecht
achtete man gering; das Ideal von Jahrzehnten waren National-
bistüraer, möglichste Trennung von Rom, Reformen im
protestantischen Geiste.

W. Oechsli (Gesch. der Schweiz im 19. Jahrh. S. 657 ft.)
macht sich die Beurteilung dieser Fragen sehr leicht, wenn
er schreibt: «Da ist es von geringem Werte, zu untersuchen,
ob Wessenbergs Reformen sich innerhalb der bischöflichen
Rechtsphäre bewegt oder dieselben überschritten haben.
Verglichen mit der Episkopaltheorie, wie sie die deutschen
Erzbisehöfe 1786 in der Emser Punktation aufgestellt hatten,
war das Vorgehen Wessenbergs behutsam und schonend zu



nennen; an den absolutistischen Ansprüchen der römischen
Kurie gemessen, wimmelte es von Uebergriflen in die päpstlichen

Befugnisse.»
Wir denken, gerade die Rechtsfrage ist von wesentlicher

Bedeutung, die man nicht so leichtfertig abtun kann. Selbst
wenn man die beiden Systeme: Episkopal- und Papaltheorie
gelten lässt, fragt es sich zuvor: was ist katholisch Und
da muss jede objektive Wissenschaft zugeben, dass zu allen
Zeiten die Bischöfe mit Rom in Verbindung stehen mussten,
und solche Konkordate nicht gegen den Willen und die

Genehmigung des päpstlichen Stuhles geschlossen werden

konnten. Zudem hatte der Generalvikar von Konstanz im Namen

des Bischofs sehr wichtige geistliche Kompetenzen völlig in
die Hand der weltlichen Regierung gelegt.

Wenn Oechsli nach Aufzählung der wichtigsten
Bestimmungen der Uebereinkunft wieder schreibt: «So wohltätig

und kircbenfreundlich dies alles dem gewöhnlichen
Menschenverstände erscheint, der Nuntius erblickte in dem

ohne sein Zutun abgeschlossenen Konkordat, das dem Staat
so bedeutenden Eiufluss auf die Bildung der Geistlichen
einräumte und den Grundsatz der Immunität des Klerus preisgab,

schwarzen Verrat an den Interessen der Kirche, wie

man sie in Rom verstand.» Wir wollen hier nicht lange die

katholische Auffassung von der Heiligkeit des Stiftungszweckes,
von der Kompetenz eines Bischofs oder des Papstes über
solche Umgestaltungen darlegen, aber das könnte der

Historiker Oechsli wissen, wie wohltätig oft gerade die

konservative Macht Roms und ihre altchristliche Auffassung

gewirkt hat; man denke an die weitherzigere Auffassung

der Ehefreiheit, der Unabhängigkeit der geistlichen
Autorität von gewalttätigen Regierungen, der altchristlichen
Tradition gegenüber rationalistischen Zeitströmungen etc.

Und namentlich sollte der Schweizerhistoriker nicht so

allgemein (und so tendenziös) von «den anderwärts
aufgehobenen stehenden Garnisonen des Romanismus den

Klöstern, die hier zu neuem Leben erwacht waren», sprechen,
da er doch die Verhältnisse in Pfäffers, im Franziskanerkloster

in Luzern, auch Freiburg etc. kennen muss. Da war
von Romanismus wenig zu merken. Weil Oechsli so wenig
Verständnis für katholische Kirchenverfassung hat, kann er

schreiben, die (doch liberale) «Luzerner Regierung glaubte
naiver Weise doch, die Sanktion des Papstes dafür erhalten

zu können». Sie wusste eben, dass diese Sanktion vom
katholischen Standpunkt aus unerlässlich war.

Der Hauptgrund der Nichtbestätigung war für Rom die

Entfremdung des Stiftungszweckes, namentlich der Klöster
Rathausen und Werthenstein. Die Regierung liess denn auch

diesen Teil ihres Planes fallen. Wenn Oechsli als päpstliche

Inkonsequenz die fast gleichzeitige Umwandlung des Prämon-

stratenserstiftes St. Luzi bei Ghur in ein bischöfliches Seminar

mit Erlaubnis des Papstes anführen will, so muss gesagt

werden, dass nach damaligem und heutigem Kirchenrecht
hierin der Papst die endgültige Gewalt hat. Aber die ganze
Geschichte lehrt, wie vorsichtig hierin der hl. Stuhl immer

gewesen, und wie ernst er es mit dem Stiftungszweck nimmt,
von dem allerdings gewisse Leute keinen rechten Begriff zu
haben scheinen. In dem Bevolutionszeitalter war auch die

Richtung Dalberg -Wessenberg von dieser Modeströmung
angesteckt. Weil zudem die Kirche so viele Säkularisationen
auf allen Gebieten erlitt und man überhaupt Grund hatte zum

Misstrauen, deshalb das entschiedene Veto. Wenn das Breve

sagt, die Aufnahme und Verpflegung von Waisen sei nicht
so wichtig, um damit die Aufhebung eines so berühmten
Klosters zu begründen, so braucht man damit nicht
Stimmung gegen den hl. Stuhl zu machen. Die Versorgung von
Waisen konnte und musste nachher geschehen, ohne dass

man dazu Klostergut seinem Zwecke zu entfremden brauchte.
Rom will sagen: Zuerst kommt die Stiftung, der spezifisch
religiöse Zweck und der darf nur alteriert werden, wenns
nicht anders geht. Aehnlich verhält es sich mit der Gründung

der «geistlichen Kasse», an die reichere Pftünden
mehr oder weniger beisteuern mussten, um andern dürftigen
aufzuhelfen. Gewiss ist das Ziel gut. Aber lassen sich

Rentiers und Millionäre durch einen schönen Zweck so

leicht abbringen von ihrem Recht, so dass sie mit dem

Dürftigen teilen?
In all diesen Dingen war schon im Mittelalter endgültig

die oberste Stelle der Kirche zuständig. Das anerkannte

man allzeit in der alten Eidgenossenschaft. So geschah es

in Bern vor der Reformation mit der vom Papst genehmigten
Aufhebung von Klöstern zum Zweck der Stiftung des

Vinzenzmünsters und -Stiftes, ähnlich anderswo. Weil dieses

Kirchenrecht die Luzerner Regierung der Mediationszeit
auerkannte, sucht sie nicht «naiver Weise» um Genehmigung
nach mit dem Doppelgesuch vom 27. Oktober 1806, betr.
1. Konkordat und 2. der Klösteraufhebung an den Nuntius
mit der Bitte, es durch seine Empfehlung zu unterstützen.
Es « ist wahr, dass die alten Eidgenossen in manchen Dingen
allzeit auf ihren alten Rechten bestanden und oft Rom

gegenüber Fehden hatten, aber in rein religiösen Gebieten
unterliessen sie'es nie, sich mit Rom zuv verständigen. Sie

anerkannten zweifelsohne eine berechtigte, durch die
Zeitverhältnisse bedingte grössere Zentralisation im Vergleich
zum Urchristentum; zudem war die Luft in früheren Zeiten
viel kirchlicher, als gerade im Aufklärungs- und Revolutionszeitalter

mit ihren unverhüllten Zielen, was begreiflich Rom

doppelt vorsichtig machen musste.

Materiell hat das Konkordat zweifelsohne manche
Verbesserungen gebiacht und dass die Kontrahenten in ihrer
Art in guten Treuen das Wohl der Kirche befördern wollten,
das steht bei uns fest. Ausdrücklich wird für das Priesterhaus

im Kloster Werthenstein «das Einverständnis der päpstlichen

Nuntiatur vorausgesetzt». Im Zeitalter des
aristokratischen Absolutismus waren die Stifte im Hof und in
Beromiinster fast ausschliesslich Versorgungsposten von
Junkersöhnen geworden. Durch die Verbindung der Kanoaikate
mit Professuren in Luzern und die Umwandlung von Münster

zum Teil in ein Stift für die invaliden verdienten Seelsorger
des Kantons waren beide für eine ideale, dem Stiftungszweck
nicht widersprechende Bestimmung nutzbar gemacht und

mit dem Volk in engere Verbindung gebracht und damit
lebenskräftig geworden. Wer weiss, ob sie in ihrer früheren
Gestalt das letzte unruhige Jahrhundert überstanden hätten
Auch ein Ausgleich der Pfründen wäre kirchenrechtlich
durchaus nicht ein Ding der Unmöglichkeit, weil nach der
gewöhnlichen Theorie das betreffende Kirchengut nicht absolut
an den Ort gebuuden ist. Darin ist nun der hl. Stuhl allein
zuständig als höchste Instanz der Gesamtkirche. Nicht
weniger könnte eine derartige Gründung eines Priesterseminars
genehmigt werden, wie St. Luzi beweisen mag, wenn nicht
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ernste Ursache zu Misstrauen dem damaligen Bischof und

Generalvikar gegenüber geboten gewesen wäre. Ebenso

verhält es sich mit der Heranziehung von Pfründen, Kap-
laneien zum Schuldienst und zur «Versittlichung des Volkes»,
namentlich auch betr. der Authebung der Steuerfreiheit der
Geistlichen (Immunität.) Von Antaug au krankte übrigens die

jetzt aufgezehrte geistliche Kasse, zu der die geistlichen
Behörden nichts zu sagen hatten, daran, dass sie es nicht auf
Dotierung der Beueticien, sondern auf prekäre Besserstellung
abgesehen hatte, so dass die Geistlichen der Willkür der
Regierung unterstellt wurden. Es wurden der Regierung
einseitig Rechte, z. B. betr. der alleinigen Anordnung und

Verwaltung der geistlichen Kasse aus Kirchengut eingeräumt,
aber alles dieses sind Punkte, welche nicht unüberwindliche

Schwierigkeiten hätten bieten müssen, welche auch bei einer

aufrichtig der Kirche wohlgesinnten Regierung nicht schädlich

sind. Anders verhält es sich natürlich bei einer nicht
kirchenfreundlichen Regierung, und Rom, das hierin stets
weitblickend war, musste auch auf solche Zeiten denken.
Mehr als je hatte die Revolution daran gemahnt.

Dieses vorsichtige Vorgehen gegen alle Neuerungen kanu
natürlich um so grössere Gefahren in sich schliessen, weil
man gewöhnlich die alten mit Uebelständen verbundenen
Verhältnisse beibehält, wo Reformen angezeigt wären. Leicht
bleibt es so bei den versteinerten Formen, wenn der lebendige
Geist längst fortgezogen ist. Dieser zu einseitig konservative
Zug kann zur Erstarrung führen und den notwendigen zeit-
gemässen Reformen Hemmnisse bereiten. Und gar häufig
kommen dann auf politischen, wirtschaftlichen und auch
religiösen Gebieten Umgestaltungen auf dem nicht berechtigten
Wege vor, man denke au die brutale Aufhebung von ist.
Urban, Werthenstein, Rathausen.

Wenn auch das Uebereinkommen vom hl. Stuhl nicht
genehmigt wurde, hat es keine seitherige Regierung als
ungültig aulgegeben, übrigens erklärte sich Pius VII, gegenüber
dem Abgesandten Staatsschreiber Kopp zu einer nochmaligen
Prüfung und zu Entgegenkommen bereit, allein er wurde durch
seine Gefangenschaft daran verhindert. Die sog. Sonderbuuds-
regierung hat 1843 durch neue Uebereinkommen mit Bischof
Salzmann einige schroffe, unkirchliche Bestimmungen in der
sonstigen Ivirchengesetzgebung betr. geistliche Prüfungen
gemildert, ohne irgendwie den staatlichen Rechten und Ueber-
lieferungen etwas zu vergeben. Jahrzehnte lang wurde das
Gesetz unter den Augen des Nuntius durchgeführt, ohne dass
Ußue Beschwerden erhoben wurden. Die streng kirchlich
gesinnten Professoren Geiger, Gügler und Widmer waren
die ersten, welche an das so umgestaltete Stift im Hof als
Ghorherren gewählt wurden und welche also de facto den
neuen Zustand anerkannten. Man kann deshalb wohl sagen,
dass abgesehen von einigen Missgriften, z. B. betr. der Wahl
Christoph Fuchs etc. im ganzen unter der Herrschaft des
Konkordates Luzeru nicht ungünstige Kirchenverhältnisse
besass. Doch ist nicht zu leugnen, dass die Regierung in
geistlichen Diugen sehr weitgehende Kompetenzen besitzt,
die nur dann gesunde Zustände zulassen, wenn ein wirklich
interessives, wohlwollendes Verhältnis zwischen Kirche und
Staat existiert.

Wenn man auch zugibt, dass man auf beiden Seiten oft
'lie Sache etwas einseitig beurteilte, so sollte doch die alte
Wunde möglichst geheilt werden. Gewiss hat die Zeit hüben

und drüben manche Anschauungeu gemildert und die
Verhältnisse geändert, man denke an die Immunität, den

eingegangenen Zehnten und infolge dessen die Schmälerung
der reichen Pfründen und damit der geistlichen Kasse und

den Verzicht auf die staatlichen Patronate bei Pfarreien.
Um so mehr sollte man in andern Punkten einst allseitigen
Entgegenkommen bei Verbesserung dieser oder jeuer §§ zu
Gunsten der Kirche erwarten. Denn wir gestehen, wir ziehen
das wohlwollende historische Verhältnis zwischen Kirche und
Staat der einseitigen Regelung und der vollen Freiheit der
Kirche, dio oft aber eine Vereinsamung würde, selbst dann

vor, wenn jenes nicht in allem zum Ideal wird. Denn das

Ansehen der Staatsmacht kann, wenn sie das gemeinsame
Interesse am Wohl des Volkes aulrichtig ins Auge fasst, der

Kirche ihre Aufgabe vielfach erleichtern helfen. Die Glieder
beider Gesellschaften sind ja meistens die gleichen. Wir
schliessen mit einem Zitat aus dem gleichen Carmen steculare

des Horatius zu Anfang:
Jam Fides et Pax et Honos Pudorque
Priscus et neglecta redire Virtus
Audet, adparetque beata pleno

Copia cornu.

Die Stellungnahme gegenüber dem Konkordat
und den staatskirchlichen Zuständen überhaupt kann eine
dreifache sein. Das nicht perfekte Konkordat kann
gemessen werden an dem vollen Ideale des Kirchenrechts,
d. h. zunächst selbstverständlich nicht — an der mittelalterlichen

Kirchenrechtsentwickelung, sondern an den jetzt zu
Recht bestehenden Kirchengesetzen und, ihrem Geiste —:
das negative Resultat wurde alsdaun eine Sammlung von
Desiderata ergeben, die vom Standpunkte des kirchlichen
Pastoral- und Rechtslebens aus erhoben werden können, bez.
erhoben werden müssen. Diese Arbeit wurde in frühern
Jahren von hervorragenden Männern in Schrift und Presse,
dann von der Freien kantonalen Priesterkonferenz und den
vou ihr bestellten Kommissionen gelöst, auch z. T. neuerdings
in der Presse -- versucht. Es war diese klärende Arbeit nicht
ohne grossen Wert, wenn schon da und dort die Meinung
laut wird sie habe gar mchts genützt. Die erste ältere
Periode der Reaktion bedeutete Erweckung des warmen
kirchlichen Geistes — die zweite Periode mit den Arbeiten
der Priesterkonferenz Klärung des Standpunktes. Damit
verband sich aber eine zweite Art der Stellungnahme. Gerade
in dem oft mit Lebhaftigkeit geführten Kampfe zeigte es
sich auch — dass die historischen Verhältnisse, des Landes,
das Jahrhunderte alte Werden unserer eigenartigen kirchen-
rechtlicheu Ausgestaltung berücksichtigt werden müsse —
nicht allein die kirchenfeindlichen Vorstösse der sog. Auf-
klärungs-, Revolutions-und Illuminatenperioden, so sehr gewisse
odiöse Reste dieser Zeiten ins Auge gefasstwerden müssen. Eine
dritte Art der Stellungnahme bedingen die neuzeitlichen
Verhältnisse. Das nicht perfekt gewordene Konkordat und gewisse
staatskirchliche Zustände überhaupt haben sich trotz allem
unter einer stillschweigenden Hinnahme der oßiziellen Stellen
— wenn auch keineswegs unter Billigung ihres gesamten
Geistes und aller seiner Einzelheiten — eingelebt — und
sich in einem gewissen ausbauenden Gewohnheitsrechte unter
einigen Einschränkungen eher besser als zu erwarten war,
ausgestaltet. Kirche, Staat und Volk schufen praktisch einen
modus vivendi als Ausdruck des interessiven Verhältnisses
der beiden Gewalten. Auf diesem Boden ist auch ein
allmähliches positives Ausbauen in melius möglich, eine
Erfüllung mancher kirchenrechtlicher Desiderata auf Grund des

gegenseitigen interessiven Verhältnisses — alsdann genauere
gesetzliche Regelung — endlich in späterer Zeit die formelle
Bereinigung «er ganzen Angelegenheit. D. R.
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Ein theologisches Kapitel aus den
Deutschen Reichstagsverhandlungen.

Tolerunzantrag.
(Erste Le3ung.)

(Aus der Köln. Volkszeitung.)
(Forlsetzung.)

31. Januar. Abg. Vrhr. von Bertling (Zentr.). Wenn
der Abg Schräder am vorigen Mittwoch gesagt hat, dass wir
wohl keinen günstigen Eindruck von der bisherigen Beratung
gewonnen hätten, so ist das richtig. Freilich ist dieser
ungünstige Eindruck durch andere Umstände veranlasst worden,
als die, au welche wohl Herr Schräder gedacht hat. Wir
sind allerdings nicht angenehm davon berührt, dass in den
Verhandlungen am Mittwoch der Kern unseres Antrages sehr
wenig gewürdigt worden ist; vor allen Dingen aber berührte
peinlich die Art und Weise, wie' nämlich von dem Abg.
Miiller-Meiningen der Gegenstand behandelt worden ist. (Sehr
wahr! im Zentrum.) Ich habe den Eindruck, als ob er das

Milieu verwechselt hätte. Ich hätte wenigstens nicht den
Mut gehabt und würde ihn nie haben, bei der Behandlung
so ernster grundsätzlicher Fragen mit unkontrollierbaren
Histörchen aufzuwarten. (Sehr wahr! lebhalte Zustimmung
im Zentrum.) Er meint vielleicht, er sei uns mit seinen
Ausführungen unbequem geworden. Davon kann gar keine
Rede sein. Tatsächlich hat er zur Frage selbst gar nichts
vorgebracht (Sehr wahr! Lebhafte Zustimmung im Zentrum),
er hat sich vielmehr an den Ausdruck «Toleranz»
angeklammert, der bekanntlich in recht verschiedener Bedeutung
schillert, und hat das Thema variiert: Ihr seid intolerant,
und Ihr wollt Toleranz fordern Dabei darf ihm nicht
einmal der mildernde Umstand zugebilligt werden, dass er,
wie so viele andere, die über den Antrag sprechen und

schreiben, den Antrag nicht einmal gelesen hat. Er hat sich
zunächst darüber aufgehalten, dass einzelne katholische
Geistliche sehr scharte Urteile über das Austragen liberaler
Zeitungen ausgesprochen haben. Diese Frage hat mit unserem
Antrage selbst nichts zu tun. Der Hergaug lässt sich von
hier aus gar nicht kontrollieren, um so weniger, als Herr
Müller-Meiningen auch eine Beichtstuhlsgeschichte mit
herangezogen hat. Das hätte er schon deshalb nicht tun sollen,
weil wir hier immer nur eine Seite hören können, während

der anderen der Muud verschlossen ist. Uebrigens mit
einem Manne, der erst seinem Beichtvater etwas verspricht
und sich die Sache nachher anders überlegt, ist auch nicht
viel Staat zu machen. (Sehr gut!) Herr Müller-Meiningen
hat uns mit grosser Emphase gefragt, ob wir das Austragen
liberaler Zeitungen für Sünde hielten. Die Antwort auf diese

Frage lehne ich einfach ab. (Gelächter und Zurufe links.)
Lassen Sie (nach links) mich doch ausreden! Wir sind doch

hier kein Konzil von Moraltheologen! Ob das Austragen
liberaler Zeit ingen Sünde ist, das entzieht sich schlechterdings

dem Urteil einer politischen Versammlung. (Sein-

wahr! im Zentrum.) Sollte Herr Müller-Meiningen aber
meine private Meinung hören wollen, so bin ich bereit, mit
ihm das Gebiet der Kasuistik zu betreten und die Fälle zu
erörtern, in denen auch streng katholischen Christen das

Austragen liberaler Zeitungen erlaubt sein kann; uns
hierüber geht das gar nichts an. (Sehr wahr! Lebhafte
Zustimmung im Zentrum.)

Nun ist ja die eigentliche Spezialität des Herrn Müller-
Meiningen eine andere. Er liebt es, katholische Gebet- und
Erbauuugsbücher zu durchforschen und daraus uns seltsame

oder pikante Dinge vorzutragen. Ich kenne das Buch nicht,
das er zum Gegenstände seiner Ausfuhrungen gemacht hat,
aber es ist mir bestätigt worden, dass seine Angaben
tatsächlich richtig sind. Allein, was er damit eigentlich beweisen

will, verstehe ich nicht. Er hat darauf hingewiesen, dass

das Buch mit bischöflicher Approbation erschienen sei. Was
bedeutet das tatsächlich Es ist schlechterdings nicht eine
Empfehlung, sondern lediglich eine Druckerlaubnis. Der
Zensor, der die- Bücher durchgelesen hat, hat gar nicht das

Recht, sie auf ihren ästhetischen oder wissenschaftlichen oder
gar praktischen Wert zu prüfen, sondern er hat lediglich zu
entscheiden, ob darin etwas steht, was den Grundsätzen der
katholischen Kirche widerstreitet. Sofern also in dem Buch
recht viel Geschmackloses, Unziemliches, sogar Brutales steht,

ist die Approbation dafür in keiner Weise verantwortlich zu
machen. Herr Müller-Meiningen hat eine Stelle verlesen,
in der von der Ehe die Rede ist. Ich nehme keinen
Anstand zu erklären, dass der Zensor der bischöflichen Behörde
in diesem Falle seines Amtes nicht gewaltet hat, dass es
sich hier nicht nur um eine Geschmacklosigkeit handelt,
sondern dass die Stelle dogmatisch unrichtig ist, dass sie
den Lehren der katholischen Kirche widerspricht.

Nun hat Herr Müller-Meiningen endlich geglaubt, einen
besonderen Trumpf ausspielen zu können, wenn er gesagt
hat, dass das Buch nicht nur mit bischöflicher Approbation,
sondern mit einer Empfehlung des Papstes Pius X und seines
Kardinalstaatssekretärs Merry del Val erschienen sei. Darauf
erwidere ich, dass mir das gar nicht imponiert, dass ich es

aber sehr bedauere. Man weiss ja, auf welche Weise derartige
Empfehlungen zustande kommen. Es ist bekannt, dass man
im Vatikan gewöhnUch nicht deutsch versteht. Die Bache

wird also so gemacht worden sein, dass irgend ein Freund
des Verlegers oder Autors das Buch in einem Abzüge
vorgelegt hat — es soll ja künstlerisch sehr schön ausgestattet
sein — und man wird da im Vatikau gesagt haben : Per
Verfasser ist ein gutgesinnter Mann, das Buch hat schon die
Druckerlaubnis erhalten, also: wir freuen uns über die
Absichten, und wir wünschen, dass das Buch recht viel Gutes
stiftet. Weiter besagt das gar nichts. Wenn ein Universitäts-
professor einen Orden erhält, so wird man in Fachkreisen
nicht glauben, dass die wissenschaftlichen Leistungen des

Betretlenden ganz besonders gross sind. Das ist eine
Höflichkeitssache, und so ist es hier auch. Uebrigens wünsche ich,
dass alle, die es angeht, zunächst die Kirchenbehörden und
dann auch andere, die dazu in der Lage sind, iu Rom dahin
vorstellig werden möchten, dass man recht vorsichtig mit
derartigen Empfehlungen sein möge, da sie, wie wir gesehen
haben, leicht zu Missverständnissen und Missdeutungen Anlass
geben können. Herrn Müller-Meiningen möchte ich den Rat

geben, er möge nur fortfahren, durch den Lustgarten der
katholischen Erbauungs- und Gebetbücher zu wandeln und

etwaige Dornen und Unkraut auszujäten, das er vorfindet.
Durch dieses freiwillig übernommene Polizistenamt kommt
er uns zu tlülie. (Sehr gut! und Heiterkeit im Zentrum)
Und vielleicht fällt gelegentlich wohl auch ein gutes Körnlein
iu seine Seele, das recht gut wirken kann (Lebhafter Beifall

im Zentrum.)
Ich wende mich nun zum Abg. Dr. David, der vielmehr

auf den Kern des Gegenstandes eingegangen ist. Ich stelle
zunächst lest, dass nach seinen Ausführungen der Ausspruch,
den der Abg. Bebel im Jahre 1681 getan hat, nicht als
programmatische Aeusserung aufzufassen ist. Aber die Frage
ist damit für uns noch nicht erschöpft. Denn im Falle nach
Ihrer (der Sozialdemokraten) Auflassung ein Sozialdemokrat
auch ein katholischer, überhaupt gläubigei Christ sein Kann,
so liegt für uns die Frage so, ob ein gläubiger Christ
Sozialdemokrat sein kann. Diese Frage ist leicht zu beantworten.
Wenn Sie nichts anderes wären, als eine soziale Reformpartei,

ja selbst eine demokratische, wenn Sie nur die
wirtschaftliche Gerechtigkeit erstrebten, wenn Sie den Arbeitern
nur bessere Lebensbedingungen und einen volleren Ertrag
aus der Produktion sichern wollten, so läge kein Grund vor,
dass sich ein Katholik Ihrer Partei nicht anschliesseu könnte,
das Erfurter Programm lautet aber ganz anders. (Beifall
im Zentrum.) Solange Sie den Klassenkampf, den revolutionären
Klassenkampf schüren, solange kann ein gläubiger Christ
kein Sozialdemokrat sein. (Lebhafter Beifall im Zentrum.)

Ich will auf die verschiedenen Einzelpunkte der Diskussion
vom vorigen Mittwoch nicht eingehen, auf sie werden wir in
der Einzeldiskussion in der Kommission zurückkommen. Nur
einen Punkt möchte ich herausheben. Es ist gesagt worden,
eine Religionsfreiheit bestände nur dann, wenn die Religion
ganz aus der Schule entfernt würde. Das würde nicht eine
Religionsfreiheit sein, sondern das würde zu einer Gewissens-
tgrannei werden. Solange der Staat ein gewisses Mass von
Kenntnissen von seinen Untertanen verlangt, solange muss
er dafür sorgen, dass seine Untertanen die christliche
Anschauung kennen lernen und den Kindern daher in der
Schule Religionsunterricht erteilt wird.

Der Ausgangspunkt unseres Antrages ist bekannt. Es
ist die Rückständigkeit der Gesetzgebung in den einzelnen
Bundesstaaten. Da wir nicht in der Lage sind, auf diese



Bundesstaaten selbst einzuwirken, so mussten wir die
Angelegenheit im Deutschen Reichstage zur Sprache bringen
Und wir haben das getan in der Weise, dass wir die Freiheit
def Religionsübung, die wir für uns verlangen, unter den
Schutz der allgemeinen Freiheit der Religionsübung stellen
Indem wir dieses tun. haben wir mit vollem liewnsslsein mit
alten Theorien gebrochen. Das Mittelalter hatte andere
Theorien; wir wünschen diese nicht mehr. (Widerspruch
links.) Ich habe dieses trüber schon (Unterbrechung liuks)
— Sie lesen unsere Literatur ja gar nicht und zitiereu sie 1

nur dann, wenn Sie glauben, mit ihr uns etwas anhaben zu i

können — ich habe dieses schon vor W Jahren in unserer
Literatur ausgesprochen, sehen Sie nur im Staat-dexikon
nach, und wiederholt habe ich dieses auch in Versammlungen

1

ausgesprochen, und Sie werden mir wohl zugehen, dass ich j

vou Index und Syllabus etwas verstehe. Mit Ihren Aus- j

führungen ängstigen He uns nicht. Wir wissen was wir tun,
wir wissen, dass wir damit neue Sätze aulstellen. Wir wollen

'

Iceine Freiheit für uns verlangen, die wir Andersgläubigen \

verwehren. (Lebhalte Zustimmung im Zentrum.) Ks ist das 1

ein bedeutungsvoller Schritt, der dazu führt, dass wir unsere
eigene religiöse Auffassung um so höher halten und der
unsals moralische Verpflichtung die Achtunganderer Religionen
auferlegt. (Lebhafte Zustimmung.) Wir fassen die religiöse
Freiheit als den Austluss der staatsbürgerlichen Freiheit aut
und verlangen, dass die Hindernisse, die dieser staatsbürgerlichen

Freiheit entgegenstehen, beseitigt werden. (Beilall
im Zentrum

Man hat so viel darüber gesprochen, was in unserem
Antrage steht. Ich will zunächst einmal betonen, was nicht
in ihm steht. Man hat in ihm die Perspektive auf Trennung
von Kirche und Staat erblickt. Wir denken gar nicht daran,
dazu haben wir gar keinen Anlass, ein freundliches
Verhältnis zwischen Staat und Kirche zu beseitigen. Wir wollen
nur nicht, dass dieses freundliche Verhältnis zu einem Zwang
des Staates auf die Kirche wird. (Zustimmung im Zentrum
Wir denken auch nicht an einen Eingriff in die Verhältnisse
zwischen Kirche und Staat. Das wäre eine Tollkühnheit.
Wir verlangen nur eine Remedur in dem vorbezeichneten
Sinne. Der Abg. David hat gemeint, wir müssten dann auch
auf die vermögensrechtlichen Leistungen des Staates
verzichten. Wir denken gar nicht daran, um so weniger, als
diese auf besonderen Vereinbarungen beruhen. Wir werden
daher keinen Strich durch sie machen. (Lebhafter Beifall
im Zentrum.)

Dann hat man weiter gesagt, wir sollten auf den Schutz
des Strafgesetzes verzichten. Der § 166 handelt nicht von
dem Vorgehen gegen die Religion au sich selbst, sondern er
handelt nur vou dem Schutz der Religion des einzelnen
Staatsbürgers. Auf den § 166 legen wir übrigens gar keinen
grossen VV ert mehr, infolge der Erfahrungen, welche wir mit
der Rechtssprechung gemacht haben. Wir haben in den
letzten Jahren wiederholt erleben müssen, dass Aeusseruugen,
welche die heiligsten Empfindungen der Katholiken in religiöser

Beziehung verletzten, nicht zur Verurteilung geführt
haben. Es hat sich in der Diskussion vom vorigen Mittwoch
eine gewisse Begriffsverwirrung gezeigt, während man auf
der einen Seite forderte, dass die groben Verletzungen
religiösen Empfindens straffrei sein sollen, hat mau sich auf
der anderen Seite darüber aufgehalten, wenn gegenüber
solchen Provokationen die Katholiken in katholischen Kirchen
jhne Sühneandacht veranstalteten. Der Abg. Müller-Meiningen
hat in diesen Andachten eine bedenkliche Erscheinung erblickt.
V .n-f anc'' n'c'lt zu' l'ass dieser Antrag auf katholische

erhaltnisse zugeschnitten ist. Das lag nicht in unserer
VVn ' 'lil^en den Antrag eingebracht, damit auch die

unsche Andersgläubiger in der Kommission bekannt würden,
una wir bedauern, dass dies in der Kommission nicht der
hall gewesen- ist. Der Abg. v Heyl bat auf die konfessionelle
Statistik hingewiesen. Das war überflüssig. Uuss wir in
der Minderzahl sind, dessen sind wir uus bewusst. Wer
steh auf den Standpunkt stellt: Wir sind die Mehrheit und
tun, was wir wollen, der entscheidet die Frage im Sinne der
Macht und nicht der Gerechtigkeit. Die Abgeordneten von
Deyl, v. Kardorff und Henning haben in dem Autrag einen
Eingriff in die Verhältnisse der evangelischen Landeskirche
erblickt. Ein solcher Eingriff liegt uus völlig fern. Wir
hatten gewünscht, mit unseren evangelischen Freunden zu¬

sammenzuwirken, aber wenn sie die Freiheit, die wir
anstreben, für ihre Kirche nicht gebrauchen können, warum
wollen sie diese Freiheit auch uns nicht gewähren? (Beifall
im Zentrum.) Herr v. Ileyl hat aut die freie Schweiz
hingewiesen. Der Vergleich war Ihnen nicht günstig, denn die

protestantische Mehrheit hat dort die katholischen Kantone
vergewaltigt. (Zustimmung im Zentrum.) Has ist keine
staatsmännische Besinnung

Man kann aus zwei Gründen für die Freiheit der
Religionsübung seiu einma1 aus religiöser Ueberzeugung
und Achtung des heiligsten Besitztums und zweitens, weil
man aut die Religion gar kein Gewicht legt, weil man sie
für veraltet hält, Mass letzteres bei uns nicht der Fall Dt,
brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Das Erfreuliche
hat uns die Erörterung über unsern Antrag gebracht, dass

hier die kleinliche Gesetzgebung einzelner Bundesstaaten
verurteilt wurde und ihre Beseitigung gewünscht worden ist.
Es ist diese Beseitigung bei der starken Fluktuierung unserer
Bevölkerung, namentlich der Arbeiter, sehr wichtig. Der
Abg. v Kardorff hat gemeint, wir sollten zur Beseitigung
der bestehenden Missstäude eine Resolution, einbringen. Eine
solche Resolution können wir nicht einbringen, aber wenn
sie vou anderer Seite eingebracht wird, wenn der Reichstag
einmütig die Resolution annimmt und zum Ausdruck bringt,
dass die Missstände in Mecklenburg, Sachsen und
Braunschweig beseitigt werden, weun sich die Regierung aut den
Boden der Resolution stellt und der Reichskanzler Abhilfe
schafft, dann mag vielleicht der Wunsch des Abg. Schräder
in Erfülluug gehen, dass unser Antrag nicht wiederkehrt.
Wir alle haben Grund, aus dem öffentlichen Leben allen
konfessionellen Kampf auszuscheiden. Soll dies geschehen,
so müssen die bestellenden Differenzen beseitigt werden.
Nur so ist ein erspriessliches Zusammenwirken mit unsern
evangelischen f reunden, mit denen wir auf auderen Gebieten

gern zusammengehen, möglich. (Lebhafter Beifall im Zentrum.)
(Fortsetzung folgt.)

Kirchen-Chronik.
Schweizer, kath. Volksverein. (Mitteilung der Zentralstelle).

Montag, den 12. Februar fand in Ölten eine Sitzung des

leitenden Ausschusses statt. Nachdem Freiburg sich in
zuvorkommendster Weise bereit erklärte, den zweiten schweizerischen

Katholikentag zu übernehmen, wurde unter lebhafter Verdan-

kung dieses Entgegenkommens beschlossen, von dem Anerbieten
Gebrauch zu machen und den nächsten Katholikentag,
voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Monats September, in Freiburg

abzuhalten. Der genaue Zeitpunkt des Katholikentages
wird später bekannt gegeben werden.

Des weiteren wurde die Veranstaltung eines sozial-wissenschaftlichen

Kursus beschlossen, dessen Organisation dem
Vorstande der sozialen Sektion übertragen wurde.

Der Kursus, welcher gemeinsam mit den christlich-sozialen

Arbeiterorganisationen abgehalten werden soll, wird neben der

Arbeiterfrage im engern Sinne, auoh aktuelle Probleme der

Agrarpolitik, Gewerbepolitik etc. in den Bereich orientierender
Erörterung ziehen.

Luzern. * In der letzten Versammlung des katholischen
Arbeitervereins Litzern am vorletzten Sonntag im Jünglings-
tieira hielt Herr Fürsprech Hinnen einen sehr gediegenen,

gehaltvollen Vortrag über gewerbliche Schiedsgerichte,
Arbeitsvertrag, Kündigungsfrist mit spezieller Berücksichtigung der

Arbeiterverhüllnisse in Luzern. Der Herr Referent hat bewiesen,

dass er in diesen Zweigen als Aktuar des gewerblichen
Schiedsgerichtes reiche Erfahrung besitzt. Darum konnte er seine

Ausführungen stets mit konkreten Fällen und Entscheidungen
illustrieren und so die Winke an die Arbeiter lebendig
gestalten. Dabei wurde namentlich auch stets auf den neuen

Entwurf zu diesem Teil des zu revidierenden Ohligationenrechces,

resp. des neuen Zivilgeselzbuches Rücksicht genommen und

angegeben, auf welc .e Gesichtspunkte die Arbeiterschaft dringen
sollte. — Dem Referenten wurde um so mehr warmer Dank
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gezollt, als er sich bereit erklärte ein anderes Mal über llaft-
pflich(gese>zgebung, wie sie speziell für unsere Kreise in Betracht

fällt, zu sprechen. Es war im Interesse tier Arbeiter selbst zu

bedauern, rlass die Versammlung — es war gegen Abend starker
Schnefall eingetreten und zudem allerlei Unterhaltungsanlässe —
nicht besser besucht war. Auch hier Anerkennung1 und bester
Dank dem tüchtigen Ref'ereuten 1

Belgien Zum Erzbisohof von Mecheln an Stelle dos

verstorbene Kardinal Goossens ernannte tier Papst Mgr. Mercier,
Professor der Philosophie und Direktor des von Leo XIII
begründeten philosophischen Institutes an der Universität Löwen,
sowie auch Präsident des dortigen Kollegiums Leos XIII. Mgr.
Mercier, der in seinem 83. Lebensjahre steht, ist eine der

hervorragendsten Autorilätt n auf philosophischem Gebiete,
besonders haben seine Schritten bezüglich Verwertung der natur-
wissenschattlichen Errungenschaften der Neuzeit für die

philosophischen Studien bahnbrechend gewirkt.

Totentafel.
In Antun, starb am 1R Februar infolge einer Lungenentzündung

Kardinal Adolf Louis Albert Perraud, Bischof von

Antun, eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des französischen

Episkopates. Er war geboren den 7. Februar 1828 zu Lyon,
machte seine Gymnasialstudien in Paris, eben-o auch die Studien

für das höhere Lehrfach, wo er neben andern auch den

berühmten Geschichtsschreiber Tairre zum Mitschüler hatte. Er
erhielt das Patmt als Lehrer der Geschichte uud fand

Anstellung in einem Lyzeum. Doch widmete er sich nur kurze
Zeit diesem Berufe; da er sieh dem Studium der Theologie
zuwandte und dem 1882 neu eröffneten französischen Oratorium
beitrat. Während einer Reihe von Jahren beschäftigte er sich

mit den frühern Schicksalen dieses Institutes und veröffentlicht^
als Frucht seiner Arbeiten die vorzügliche Geschichte des

französischen Oratoriums. 1868 wurde ihm das Doktorat der

Theologie zuerkannt; auch erhielt er im selben Jahre den Lehrstuhl

tier Kirchengeschiente an der Sarbonne, der theologischen.'

Fakultät zu Paris. In dieser Stellung wirkte er, bis 1874 seine

Ernennung zum Bischof von Autun erfolgte. 1885 nahm ihn

die Irunzösische Akademie unter die Zahl ihrer Mitglieder auf.

Er war sehr in Achtung bei Leo XIII.; mit unbeugsamer

Festigkeit hielt der Papst an seinem Vorhaben fest, dem Bischof

von Autun den Kardinalspurpur zu verleihen, trotz der

Reklamationen, welche die französische Regierung dagegen erhob.

1893 wurde er ernannt, aber vorläufig in petto behalten; 1898

erfolgte die Veröffentlichung der getroffenen Wahl. Während

einer Reihe von Jahren, bis 1902, halte der Kardinal Perraud

auch die Oberleitung des Oraloriums in seiner Hand. Mit ilerii

Bistum Autun sind gegenwärtig auch die alten Titel von Chiffons

sur Saone und Macon verbunden ; seit 1860 hat der dorlige
Bischof die Ehrenauszeichnung des Palliums, das schon in alten

Zeiten mehrern Bischöfen von Autun verliehen worden war.

In den gegenwärtigen Wirren war Kardinal Perraud einer der

ersten Bischöfe, denen die Regierung Gombes den Gehalt sperrte.
Er war der Typus eines wissenschaftlich und aszetisch
feingebildeten Kirchenfüisten, in den gewinnendsten Formen des

Umgangs voll unbeugsamer Festigkeit in der Verteidigung des

Glaubens und der Rechte der Kirche.
Zu S. Abbonbio im Tessin wunle letzten Montag den lt.

Februar die Leiche des hochw. Herrn Francesco Airoldi,
Pfarrer von Gentilino und Montagnola zu Grabe getragen unter

grosser Teilnahme des Volkes. Geboren 1841, Priester seil

1874, hat Pfarrer Airoldi 32 Jahre lang mit Eifer seine Piarr-
kinder geleilet. Ein Bruder des Verstorbenen ist Kanonikus an

der Kathedrale zu Lugano.
Im Kapuzinerkloster Ölten starb den 5. Februar Hochw.

P. Rochus Köpfli. In Sursee, den 15. Oktober 1841 geboren
als ehelicher Sohn des Jakob Leonz Köpfli von Sarmenstorf,
Kt. Aargau, und der Katharina Willimann von Neudorf, besuchte

er daselbst die Stadt- und Mittelschulen. 1864 trat er in den

Kapuzinerorden, Nach Beendigung der theologischen Studien

I wirkte er längere Zeit in den Klöstern der Ostschweiz: Näfels,
; Wil, Zizers, Appenzell und Mels, später auch in Rapperswil.

1881 katn er nach Sursee, 1884 nach Luzern. Znhn Jahre
verbrachte P. Rochus im Kloster Dornach und seit 1898 weilte er
in Olfen. An zahlreichen Orten amtete er als Seelsorger bei

kürzeren oder längeren Vakaturen von Pfründen. Seine letzte
Krankheit, ein unheilbares Magenleiden, ertrug er mit grösster
Geduld und gottergeben sah er seiner Auflösung entgegen.

In Altslätten schied am 28. Januar die Oberin, der
Anstalt zum Guten Hirten, Scbw Maria von der hl. Dionysia
Klo ten, im Alter von 61 Jahren aus diesem Leben. Sie war
in Kevelaer am 18. Januar 1845 geboren, trat mit 19 Jahren
ins Noviziat zu Köln und wurde 1868 von der Stifterin und

ersten Generaloberin mit zwei andern Schwestern nach
Altstätten gesandt, um hier eine neue Anstalt zu begi ünden. Es

gab viel und mühsame Arbeit. 1883 wurde Scbw. Dionysia
Oberin. Unier ihrer kraftvollen Leitung entwickelte sich dies

Haus vorzüglich nach innen und aussen; aber auch an

Anfeindungen fehlte es nicht; man erinnere sich nur an den

gehässigen Feldzug, der noch vor kurz r Zeit gegen die Anstalt
geführt wurde. In den letzten Jahren litt Schw. Dionysia
auch körperlich schwer; sie blieb aber trotzdem für alle die

liebende und sorgende Mutter.
Aehnliches lässt sich sagen von der ebenfalls in diesen

Tagen verstorbenen Oberin der Waisenanstalt Idaheim, Schw.
Lidwina Schibli von Fislisbach, aus der Kongregation der

Kreuzschwestern von Menzingen, welche seit Gründung der

Anstalt durch Hrn. Dekan Klaus sei. während 28 Jahren mit
mütterlicher Liebe sich der Waisenkinder annahm.

IL 1. P.

Briefkasten der Redaktion.
Ein bereits gesetzter Artikel über das Jubiläum der Schweizergarde

musste leider für die nächste Nummer verschoben worden, ebonso der

Scbluss des Artikels Sozialer Fortschritt.

Kirchenamtlicher Anzeiger
für die IHüseese Basel.

Tit!
Die Hochw. Pfarrämter, die den Bericht über den Stand

des christl. Familien-Vereins vom 1. Januar 1905 bis 1. Januar
1906 noch nicht eingesandt, werden hiemit höflichst ersucht,
denselben bis 1. März 1906 gefalligst anher einsenden zu
wollen. Von den rund 400 Pfarreien des Bistums sind bis
heute nur aus 61 Pfarreien die bezügl. Berichte eingegangen.

Woher diese Erscheinung rührt, kann ich mir nicht
erklären :

1. Ist doch der Gründer dieses Vereins der grosse Papst
Leo XIII.;

2. Hat unser Hochw. Oberhirte diesen Verein allen
Diözesanen auts wärmste empfohlen und den Wunsch
ausgesprochen, derselbe möchte in allen Pfarreien eingeführt
werden;

3. Ist nicht der Jahresbericht des Vereins je auf Jahres-
schluss- und Anfang so einfach als möglich gemacht, um
den R. D. Pfarrern die Arbeit zu erleichtern. Diese haben
nur ein Vereinsregister einzuführen, darin die Zahl der
Familien und der Mitglieder und allfällig die Zu- oder Abnahme
verzeichnet werden. Dieser Bericht kann auf gewöhnliches
Papier, ohne bestimmtes Formular und amtlich an den
Unterzeichneten eingesandt werden.

Das frühere Vereins-Büchleiu, das vergriffen ist, wird
im Laufe des Jahres neu gedruckt und an die hochw.
Pfarrämter verschickt.

Hochachtuugsvollst zeichnet

Solothum, den 9. Februar 1906

Der Vereins-Direktor:
Stocker, Domdekan.
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Inländische Mission.
a. Ordontlichc Beiträge pro 1905:

Uebertrag laut Nr, 5:
Aar gnu: Bcinwil 50, Sarinenstorf, kath. V.-V. 10,

Wülfhriswil, Milttervereiu 10

Appenzell a-H Ii.: Kloster Uriuimenstein und Um

gegend
Iläggenswil (wobei ein Legat Lberlo 50)

Kt. S t. G a 11 o n: Mosnang, Nachtrag
Kt. Gl a r us: Oberurnen, zweite Rata

Kt. L uz er n: Priesterseniinar in Luzern
Kt. S c h w y z : lugenbobl, Schwestern-Institut
Kt. S o I o t h u rn: Legat Jeger, durch biscböll. Ordinariat

Kriegstetten: Legat des P. Pius Meier sei..
Dörnach

Kt. T h u rg a u : Kreuzlingen, Nachtrag
Arboii

Kt. Freiburg: von Filiale Wallenbuch (Pt'r. Gunnels)
Kt. Zürich: Thalwil, Nachtrag

Fr. 159,180.39

70.

100.-
380 —

20.-
loO.—

120.-
150.—

200.--
500.-
40.-
15.-

550.-
20.—

20.-

b. Jahrzeiten fond:
Uebertrag luut Nr. 49: Fr. 6,035.—

Jahrzeitstiftung von N. N. in Luzein für zwei Jahresmessen

liir dio Mission-pfarrei Brugg „ 200.—

Abschluss: Fr. 3,235.—

Luzern, den 13. Februar 1903. Der Kassier: J. Dllret, Propst.

Ordinanden-Kurs 1870!
Desideria quoad locum conventus nostri 1906 nuntiari

velint usque ad 15. Martii Actuario
AI. Bächler, Can,, Bero-Münster.

Fr. 131,435.3.)

Wir machen auf die in der „Kirchen-Zeitung"
regelmässig inserierenden Firmen aufmerksam.

tS5K»*Si!feOpi*<*»Ös5HS iQl
Tarif pr. einspaltige JNonßareilie-Zeiie oder deren Raum:

Ganzjährige Inserate: 10Cts.
Halb „

*
„

• : 12 „* Bozlehtingcwtlco 3(1 »ijtl.

Vierteljähr.Inserate*: 15 Cts'
Einzelne „ 20 „

* nenleliungawolne 13 mal.
Jnscratc

Tarif für Reklamen: Fr. 1. - pro Zeile.

Auf unveränderteWiederholung und grössere Inserate Rabatt

Inseraten-Annahme, spätestens Dienstag morgens.

KIRCHENBLUMEN
(Fleurs d'eglises)

sowie deren Bestandteile werden in schönster Ausführung und zu billigen Freisen geliefert von
A. BÄTTIG, BLUMENFABRIK, SEMPACH.

»3) Kostenvoranschlag auf Wunsch. Referenzen zu Diensten. (£•

Jtovttäten "H
vorrätig bei Räber & Cie., Luzern.

Ornuert, Dr. TL, Heinrich Denifle, O. Pr., Ein Wort
zum Gedächtnis und zum Frieden. 2. Aufl.

Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte
des deutschen Volkes. V. Band, I. u. II. Heft: Qulik,
Dr. w., Johannes Gropper.

Venedien, Predigten auf alle Festtage des Kirchenjahres.

Strassburger theologische Studien. VII. Band, 4. lieft:Die Lehre des hl. Paulus von der natürlichen
Gotteserkenntnis und dem natürlichen Sittengesetz.

Pesch, Chr., De Inspirationo Sacrae Scripturae.
Mundwiler, S, J., P. Georg von Waldburg-Zeil, S. ,T.,

eia Volksmissionär des 19. Jahrhunderts.
Leitern, Dr. F., Der gottesdienstliche Volksgesang

•m jüdischen und christlichen Altertum.
Gay, Bischof, Schätze des Glaubens und der Liebe.

Autorisierte deutsche Ausgabe.
Lhrler, Dr. J. G., Die acht Seligpreisungen des Herrn.

2. Aufl.
Geradeaus, I)r. C„ Primaner! Ein Appell. geb.
Jinopfler, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 4. Aufl.
Deharbe, Examen ad usum cleri in gratiam praeeipue

saeerdotum sacra exercitia obediuntium. cd. 7.
Schreiber, J. C. M., Alle Wege führen nach Rom.

Vertrauliche Briefe zweier die Wahrheit liebender Seelen.
Diessel, Der Karfreitag mit seiner tiefbedeutsamen

Theologie. 2. Aufl.
Erpelding, Der hl. Joseph. 31 Predigten oder Betrachtungen

über das Leben, die Tugenden und Ehrenvor-
2Üge des Nährvaters Jesu und Gemahls der Gottes-
mutter Maria.

Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der
Geschichte, IV. Band, 2. u. 3. Heft: Die geschichtsphilo-
sophische und kirchenpolitische Weltanschauung
Ottos von Freiburg. Ein Beitrag zur mittelalterlichen
Goistesgeseliichte, von Dr. Jos. Schmidlin.

Hofmann, P. J., Opfergang des Sohnes Gottes. Sioben
Predigten über den Kreuzweg.

Deöder O. M. J., Die acht Seligkeiten und die
moderne Welt. 9 Vorträge für die gebildeten Stände.

D Azumbaja, Warum ist der Moderoman unmoralisch?
Und warum ist der moralische Roman nicht

Mode? Eine Studie aus der Gesellschaft. (Aus der
Sammlung «W-issensohaft und Religion».)

Fr. 1.75

„ 6.25

„ 3.75

„ 3.-
„ 11--

„ 2.25

" 7'~

„ 2.50

„ 1.75

„ 1.65

„ 12.50

„ 2.50

3-75

» 1-75

„ 2,65

„ 4.50

„ 1.50

„ 1.90

-.05

FREI
ES KOSTET CAR NICHTS.
Joderdarum Ansuchende erhältGRATIS
eine Schachtel eines sichern HEILMITTELS

gegen RHEUMATISMUS u. GICHT.
f

Ich, litt jahrelang an Rheumatismus
und Gicht, und keine Arznei gab mir die

geringste Er-
1 oichter ung.dio Aerzte
gaben meine
Heilung auf, da
golnng es mir
plötzlich, eine
Mischung von
5 ganz harmlosem

Ingredienzen
zusammen

zustellen,
und dieses
Mittel heilte
mich in der
kürzesten Zeit.
Ich versuchte
diese Arznei
nachher :ui

„ Bekannten und
Bin« Art tuu Tttkrnpyltin* '«NachbarnHmuIo in chronischen i\rllku<. ^ " 7 i '

Ifii-ou ltheuüntUmui. (Zweiter W O 1 C h O an
Rheumatismus
litten, auch an

Hospital-Patienten, mit solch wundervoll
erstaunlich günstigen Resultaten, dass
selbst hervorragende Doktoren zugeben
mu88ten, dass mein Mittel ein positiv
erfolgreiches sei.

Seitdem habe ich damit hunderte von
ganz hilflosen Personen, weiche weder
ohne Uilfo essen, noch sich selbst
ankleiden konnten, geheilt und zwar solche
im Alter von 60 zu 75 Jahren, welche
manchmal über 30 Jahre diesem Leiden
unterworfen waren. Ich bin des Erfolges
sosicher, dass ich mich entschossenhabe,
mehrere hunderte von Schachteln fret zu
verteilen, damit andere armselige
Leidende auch davonVorteil erzielen mögen.
Es ist dies ein wunderbares Mittel,
und unterliegt es keinem Zweifel, dass
Kranke, welche selbst von Doktoren und
Hospitälern als unheilbar erklärt,
vollständig wioder hergestellt wurden.

Merken Sie sich, ich verlange keine
Bezahlung, sondern fordere sio nur auf,
mir Ihren Namen und Adresse zuzusenden,

mit demVorlangon nach einer freien
Probeschachtel. Wenn Sio dann mohr
bodürfon, Ist der Preis ein äusserst
massiger. Meine Absieht ist es nicht, aus
meinor Erfindung ein enormes Vermögen
zu ermassen, sondern elend Leidende zu
heilen.. Wenden Sie sich per Welt-Post-
Karto an: John A. Smith, 530 Bangor
House, SflUF LANE. England, London,
E.C. '

Kirchenteppiche
in grösster Auswahl bei

Oscar Schüpfer Weinmarkt,

Luzern.

Weihrauch,
Körner und Pulver, zu Fr. 3.— por Ko.

Ewig Lichtöl rauchend)
empfiehlt L. Widmer, Drogutst

14 Schlfflilnde Zürich.

Gratis:
lllustr. Kalaloo Uber

Kreuzwege
Altargemälde etc.
in künstL Ausführung.

Mäss. Preise
Muster franko.

Beste Referenzen.

Franz Krombach, Kunstmaler
in München, St. Paulsplatz I.

Die

Creditanstalt in JCuzem
empfiehlt

sich für alle Bankgeschäfte unter
Zusicherung couianter Bedingungen.

Haushälterin
mittleren Alters mit sehr guten
Empfehlungen sucht Stellung
bei einem Geistlichen. Offerten
an die Exped.

jltt öett (ßf^fhwö
treteuben tpfatrlhtbern bitten mir bie jpoctjiu.
JÖerrcit Geeljotger ju empfehlen, bus bei näher
& Cie fit Xu|etu in 5. unb 6. Stuftage er-
irflienene Sif|rtftd)en: Sterfjo Briige l®ager
über Ittetu, et» ertiiq'remtblirtier tt>eg-
hieil'ee jum ptmliiuhcu (£tje|hurbe, eon
Pfarrer gijdjer. (Eleg. fart. GO (Its., feanfo
05 ttls., tu fegr fdjöttem 05c|<tjenlbattb gr. 1. 60.
Set glettEjcitigem SBepig eines Dutjettb be-

60 (£to., geb. jjr. 1.80.



60

Correspondent- u. Offertenblatt

für den kathol. Klerus. Ganzjährig
Fr. t. 20. Probehefte gratis.

F. Unterberger Verlag, Buchs,
Kt. St. Gallen.

sK'rmmam

3n &cr fBerbeBj'rfjcn ©cviAiislianirlung 311 Jjrcibuvit im
Bmsflitn ftnr» lochen erfcljieneu unb fönuen burci) alte SBucfytjonbiim--

gcu bcjogen werben:

(thbmnl, Dr. ffjjemamt, P. ©eiui'idj IDcmfTe 0. Pr.
Ein Slßort 311m lücbiuf)tnis unb gum gjricbcn. Ein SBciirag and)

311m fiutfjcaStreit. uermelfrte Stuflage. TOit einem
iBilbnis uott I3. iDenifle. gr, 8n (VIII u. 6G) M, 1. 40.

©utilt, Dr. DHfjelut Imn, Joljamtea (SmtjTjtEt*
(loOB Iitff 15o9). Ein ®eiirag 311t Rivdfetigefcfiicfife Dcutfcip
ianbs Befonbcrs ber iRtieiulanbe im IG. 3ai)rt)unDert. SJiit SBenutjung
utigebmefter Oueltcn. (Erläuterungen unb Grgunjungcn 311 3anf|ens
©cjc{)icf)te Des bcutfdjen iBoifes. V. SBb., 1. u. 2. Sjeft.) gr. 8° (XVI
u. 278) M. 5.—.

Eine StTJonograpTjie über einen ber bebeuteitb|ten fatboiiftfjett theo,
logen bes bcginnenbcn 16. 3cif;rl)imbcvts. Der üBcrfaffct fuci)t bie

tadjmierigleiteu fcitter Slufgabe 311 übcttuinDen bnrcf! umfajienbe gcram
gieijuttg unb objettioe SIBiitbiguug ber uorTjcmbciten fliterntur fotuol)!
als buret) eine loeitgetjenbe Ausbeutung ber Sint)iue.

.libtlnniliUn, Dr. jfnl'ujilj, Die ae}VIj idi f<mf}t(0l'o.y ljifd tc
imti hivrijßnjniiiiil'dic ibdmitl'diAuumi; öEMIds
tum 3, l'ttfmijt. Ein Beitrag 311t mittelcittertidjcu ffieiftesge.
jcf)ici)te. (Stubien unb 2>nvjtel[ungen aus beut ©ebiete ber ©efrfjidjte,
IV. SBb., 2. u. 3. Seft.) gr. 8n (XVII t u. 168) M. 3.60.

Der Süetfnifct wilt au einem t(a|fi|tt)cn SBertveter ber mittetnttcr«
liefen ©ejd)icl)tspt)itoio)>f)ie bie 3beert barftelten, tneidje bie miitclalter*
Iid)e Sffieltanjctjaitung ausgemacht tyabcn, unb aufiocifen, tuas biefe
nierltuiirbige 3eit über [ich fclbft gebact)t hat. Die Sd)tift i|t nid)t
nur für ben Sijtorifcr, fonberu and) für ben gebilbeteu flaiett uem

hohem S'ttrt'efje.

Werkstätte für kirchliche Kunst, gegr. 1843

Adolf Bick, Wil, Kt. St. Gallen,
ompfiohlt sich einer hochw, Ooistliohkeit, sowie tltl. Kircliehverwnltüngen zur
Lieferung von kirchlichen Oefiissen und Geräten in (II3643G)

Gold. Silber und unedlen Metallen.
Eigene Anfertigung in gewissenhafter, stilvoller Ausführung zu massigen Preisen,

Naturgrosse Zeichnungen und Photographien zu Diensten,
Nur solide Handarbeit.

———= Renovierung alter TCirchengeräfce.
Feuervergoldung, o Versilberung, o Vernierung.

Gebrüder Grassmayr
Glockengiesserei

Vorarlberg — Feldkirch — Oesterreich
empfehlen sich zur

Herstellung sowohl ganzer Geläute als einzelner Glocken
Garantie für tadellosen, schönen Guss und vollkommen reine Stimmmung.

Billige Preise. — Reelle Bedienung.

sr ürckuMmsa
liefere in naturgetreuer Ausführung billigst, sowie Dekorationen und
Blumen für Mai-Altäre. Höchste Leistungsfähigkeit, Feinste Referenzen
lioehw. Geistlichkeit. yh. Vogt, Blumenfabrik Niederlenz

bei Aarau.

Alte, ausgetretene

© SiircüeiiMidei' ®
ers8tt man am besten durch die sehr harten

Jkiosaiftptatten, Jkteirke P. P.
in einfachen, sowie auch prachtvoll dekorativen Dessins (unverwüstlich,
weil senkrecht eingelegt!). Fertige Ausführung übernimmt mit Garantie für
tado.lloseArbeit die

Masaikplatten-Fabrik von Dr. P. Pfyffer, Lazern,
Muster- und Kostenvoranschläge gratis!

Anstalt für kirchl. Kunst
Fräfel & Go., St. Gallen

empfohlen sich zur,prompten Lieferung von
solid und kunsigerecht in ihren eigenen Ateliers gearbeiteten

— • Paramenten :==— ^
sowie aller zum Gottesdienste erforderlichen Artikel, wie

Metallyeiiite ° Stadien ° Teppichen etc.
zu anerkannt billigsten Preisen

- Ausfuhr!. Kataloge u. Ansichtssendungen zu Diensten

von Professor A. Meyenberg
ist soeben in 3. Auflage erschienen.

Preis 75 Cts.

Räber & Cie., Buchhandlung und Druckerei.

ttircbeablornea
Altarhouquets und
Dekorationen in naturgetreuer
hochfeiner Ausführung ö
Spezialität inMetallhlumen
Ö Eigene Fabrikation ö

— Prächtige Neuheiten ——

Rosa Bannwart
Gibraltarstrasse 9 LUZERN

Muster, Photographien und beste Referenzen stehen zur Verfügung

Verlag von Räber & Cie., Luzern.

Soeben erschien:

Flugblätter über grundsätzliche Fragen:

Repefitionen über das Sechstagewerk
von Prof. A. Meyenberg.

Preis 15 Cts. Preis 15 Cts.

älerlog oott llDil^elm Bftfrct in ihHIenlntVfl a. 9t.

uoit Paul iüttuiißfe, Domfapitular,
Öerausgeg. u. TOfgr. B. Ilten, SKegetts.

TOtt Approbation unb (Empfehlung bes $. §. SBifcljofs Dr. P.
ID. b. Heppicr, 2. Slufi. gr. 8" VIII u. 370 S. TO. 3.60,
ffieb. TO. 4.60.,

„ffierabeju ^utoeien, unb jtoar ber loftbnrften mei(f)e, finb bie
gaftenprebigten uort Sotnfap. P. Stiegele Das finb in ber Sat
ißrebigtert, Die gu bem Söejten gehören, tuns matt in ber weiten
I)omi!etifcf)en ßiteuatur fiitben Inntt. Der fo uielfad) m,ifibraucl)te 9lus=
brttef Hiaiiifcl)» bürft'e I)ter einmal toieber gan3 am ißlalje fein

(§. «Prof. Dr. $üls in ber „2f)eoI. SReuue".)

; Carl Sautier
in Luzern

Kapp'elplatz 10 — Erlachorhof
empriehlt sich ffir alio ins Bankfach
einschlagenden' GesohUfte.

Talar-Cingula
rosse Auswahl In
aide, von Fr. 2. 80

per Stiicli

Birette,1"»
7 2.e

grosse Auswahl In Wolle und
Seide, von Fr. 2. 80 an bis 15. — „

per Stück,
in Merinos und

uch von Fr.
60 an liefert

Anton Achermann,
Stif tssakristan, Luzern

H^eanjafis-
leptr Ojiipi-Jicnithpit teiit one ®on!bdt"
(«n umjoii|i mit, rons ibrev lieben UJhitter
rua: infjvelanjen nröblMien SJmtencn fofort
LuiUriuig in\b iintt) (liijet 3'" »ollitänbifle

J ostnitä litntfjle.
TBaiic <6i'ii;tauev

Süim'ben, >pilgerofieimetitt. 2/II.
KasiamBnMnBBBMBi

Prachtvolles, tadellos erhaltene?

vollkommener Ersatz für Orgel, daher
ur kirchliche Zwecke vorzügl. geeignet,

ist sofort unter dem halben Ankaufs«
preis zu verkaufen. Offerten unt. Chiffre
0. F. 23t an Orell Füssli-Annoncen,
Zürich.


	

